
 

11. Juli 2022 

Artikel 2.02 
Sammlung und Behandlung an Bord 
Geändert durch Beschluss CDNI 2022-I-5 

 
 

(1) Bilgenwasser gemäß Artikel 1 Buchstabe d, das aus den dort genannten Bereichen an 
Bord des Schiffes stammt, gilt nur dann als Bilgenwasser, wenn das ölhaltige Wasser 
während des Betriebs und der Instandhaltung des Schiffes entstanden ist und nicht mit 
anderen Stoffen als Öl verunreinigt ist. Anderweitig verunreinigtes Bilgenwasser gilt 
als übriger Sonderabfall im Sinne des Artikels 8.01 Buchstabe e. 
 

 Der Schiffsführer hat sicherzustellen, dass öl- und fetthaltige Schiffsbetriebsabfälle an 
Bord getrennt in dafür vorgesehenen Behältern beziehungsweise Bilgenwasser in den 
Maschinenraumbilgen gesammelt werden. 

 
 Die Behälter sind an Bord so zu lagern, dass auslaufende Stoffe leicht und rechtzeitig 

erkannt und zurückgehalten werden können. 
 
(2) Es ist verboten, 
 

a) an Deck gestaute lose Behälter als Altölsammelbehälter zu verwenden; 

b) Abfälle an Bord zu verbrennen; 

c) öl- und fettlösende oder emulgierende Reinigungsmittel in die 
Maschinenraumbilgen einzubringen. Ausgenommen hiervon sind Mittel, die die 
Reinigung des Bilgenwassers durch die Annahmestellen nicht erschweren. 

 
 


